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Zuschussantrag TSV Kottern 1874 e.V.: Sanierung der 

vereinseigenen Tennisplätze 
 

 

 

Der TSV Kottern 1874 e.V. stellt einen Antrag auf Bezuschussung für die Sanierung von 3 

Tennisplätzen auf der Tennisanlage des Vereins. 

Die Tennisanlage des TSV Kottern ist mittlerweile 45 Jahre alt. Der Verein hat 7 

Tennisplätze auf denen 13 Mannschaften im Spielbetrieb sind. Von den insgesamt 13 

Mannschaften spielen 6 Mannschaften in den höchsten Ligen (Bayernliga und Regionalliga 

Südost) und stehen dort den großen Vereinen aus München, Augsburg und Nürnberg 

gegenüber.  

Im Oktober 2016 wurden bereits die Plätze 1-3 und im Jahr 2018 der Center Court vor 

dem Clubheim saniert.  

Jetzt geht um die Sanierung der restlichen 3 Plätze. Die jetzt zur Sanierung anstehenden 

Plätze sind seit mehreren Jahren trotz intensiver Pflege kaum in bespielbarem Zustand zu 

halten. Nach Regen läuft das Wasser nicht richtig ab. Dadurch quellen die Plätze auf und 

werden viel zu weich und sind dann tagelang unbespielbar. Grund ist nach Auskunft der 

Platzfirmen, dass die untere sog. „dynamische Schicht“, durch die das Wasser schnell 

durchlaufen soll, durch feineres Material verstopft ist, welches aus den oberen Schichten 

abgesackt ist. Das ist ein normaler Vorgang. Man geht davon aus, dass Tennisplätze in 

der Regel nach 15-20 Jahren saniert werden müssen.  

Durch intensive Pflege seitens unseres fest angestellten Platzwartes und Mithilfe 

zahlreicher Mitglieder haben wir es jahrelang geschafft, den ursprünglichen Zustand zu 

halten. In diesem Jahr war nochmal eine enorme Verschlechterung zu den Vorjahren 

festzustellen.  

Regulärer Tennissport war nicht möglich, die Plätze waren für den Turnierbetrieb nicht 

geeignet. Corona bedingt sind die meisten Turniere ja ausgefallen. In einem regulären 

Jahr hätten wir zahlreiche Heimspiele gar nicht durchführen können. Daher müssen wir 

die 3 Plätze schnellstens sanieren. 

Es wird die Ziegelsandschicht ausgetauscht und erneuert. Ferner wird der gesamte Belag 

ausgetauscht und die Oberfläche mit vier Rinnenteilen versehen. Diese Rinnenteile sind 

mit einem Sickerschacht verbunden und somit ist gewährleistet, dass das Wasser nicht 

mehr auf dem Platz steht. 

 

Es liegen 3 Angebote in Höhe von 43.945,03 €, 44.520,80 € und von 88.083,90 € vor. 

 

Nach Prüfung durch unser Tiefbauamt sind die Kosten nachvollziehbar und realistisch 

veranschlagt.  Es wird vorgeschlagen, das günstigste Angebot in Höhe von 43.945,03 € 

anzunehmen. 

 

Bei dieser Maßnahme werden Eigenleistungen in Höhe von ca. 145 Stunden von den 
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Mitgliedern eingebracht. 

 

Die Maßnahme soll noch im Herbst begonnen werden. 

 

Der TSV Kottern hat einen Finanzierungsplan vorgelegt. 

 

Die Tennisplätze des TSV Kottern sind neben dem Vereinssport auch dem Schul- und 

Breitensport zugänglich. 

 

Nach 7.1. der Sportförderungsrichtlinien können den Kemptener Sportvereinen 

Zuschüsse für die Verbesserung und die Wiederherstellung von Sportanlagen gewährt 

werden.  

 

In vergleichbaren Anträgen auf Bezuschussung von Baumaßnahmen sind Zuschüsse in 

Höhe von 20 % erfolgt. 

 

Es wird daher vorgeschlagen, die Kosten des günstigsten Angebotes in Höhe von 

43.945,03 € anzuerkennen und daraus einen 20%igen Zuschuss in Höhe von 8.789,01 € 

zu gewähren. 

 

Die Mittel stehen auf der Haushaltsstelle 5500.9880 zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Dem TSV Kottern 1874 e.V. wird für die Sanierung von 3 Tennisplätzen bei 

anzurechnenden Kosten in Höhe von 43.945,03 € höchstens ein 20%iger Zuschuss in 

Höhe von 8.789,01 € gewährt. Die tatsächlichen Kosten sind anhand von Rechnungen 

nachzuweisen. Sollten die tatsächlichen Kosten unter den anerkennten Kosten von 

43.945,03 € liegen, so ermäßigt sich der Zuschuss entsprechend. 
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